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10. Januar 2022 

Muster-Geschäftsordnung 
 

Was ist eine Geschäftsordnung? 
Bei einer Geschäftsordnung handelt es sich um eine „schriftliche Regelung für den Ablauf der Ent-

scheidungsprozesse in Dienststellen. Sie definiert die Kompetenzen und Zuständigkeiten der am Ge-

schäftsgang beteiligten Stellen […].“1 

Die Geschäftsordnungen werden von den nicht-ministeriellen Dienststellen selbst erstellt und durch 

die vorgesetzte Stelle genehmigt. Für die Ministerien gilt demgegenüber die Gemeinsame Geschäfts-

ordnung der Staatskanzlei, der Ministerien des Landes Hessen sowie der Landesvertretung Berlin 

(GGO) in der jeweils im Staatsanzeiger für das Land Hessen publizierten Fassung. 

Was ist der Zweck dieser Muster-Geschäftsordnung? 
Zweck dieser Muster-Geschäftsordnung ist es, den nicht-ministeriellen Dienststellen des Landes Hes-

sen eine Orientierung bzw. einen Rahmen zu geben, welche Inhalte eine Geschäftsordnung üblicher-

weise enthalten soll bzw. welche Punkte geregelt werden müssen. Die inhaltliche und konkrete Aus-

gestaltung der Geschäftsordnung erfolgt individuell durch die jeweilige nicht-ministerielle Dienst-

stelle selbst, da Aufgaben und Arbeitsabläufe variieren können. Das folgende Muster versteht sich 

somit als Empfehlung.  

Wie ist eine Geschäftsordnung idealerweise aufgebaut? 
Eine Geschäftsordnung einer Dienststelle gliedert sich idealerweise in sieben Abschnitte. Der erste 

Abschnitt beinhaltet allgemeine Bestimmungen u.a. zum Zweck und Geltungsbereich der Geschäfts-

ordnung. Im zweiten Teil wird auf die Organisation der Dienststelle, deren Aufbau sowie die Zustän-

digkeiten der einzelnen Leitungsebenen eingegangen.  Die Grundsätze der Zusammenarbeit inner-

halb der Dienststelle werden im dritten Abschnitt, der Verkehr mit anderen Dienststellen und ande-

ren Stellen im vierten Abschnitt geregelt. Es schließen sich Regelungen des Geschäftsablaufs sowie 

der Bearbeitung im fünften Teil an. Im sechsten Abschnitt werden Arbeitszeiten und Abwesenheiten 

geregelt. Zuletzt wird im siebenten Abschnitt das Außer-/Inkrafttreten sowie die Veröffentlichung 

und Fortschreibung der Geschäftsordnung festgelegt. Im Anhang sind Mustervorlagen u.a. zu Tele-

fon-/Aktenvermerken sowie für die Negativliste enthalten. 

 

                                                           
1 Menne-Haritz, Angelika: Schlüsselbegriffe der Archivterminologie: Lehrmaterialien für das Fach Archivwissen-
schaft. Marburg 1999. 
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1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1. Zweck und Geltungsbereich 
Empfehlung: Auf Verbindlichkeit der Geschäftsordnung für die Bediensteten hinweisen. Hinweis auf 

Ort der Veröffentlichung sowie Bekanntgabe bei Dienstantritt geben. 

Beispiel: 

Die Geschäftsordnung für Dienststelle regelt die Grundsätze der Zusammenarbeit, des Geschäfts-

gangs sowie des Dienstverkehrs der Dienststelle nach außen. 

Die Geschäftsordnung ist für die Beschäftigten der Dienststelle verbindlich. Alle Beschäftigten der 

Dienststelle sind verpflichtet, sich mit der Geschäftsordnung vertraut zu machen. Sie wird im Ort ver-

öffentlicht und den Beschäftigten der Dienststelle bei Dienstantritt bekannt gegeben.  

1.2. Aufgaben der Dienststelle 
Empfehlung: Überblicksartige Darstellung und Nennung der Aufgaben der Dienststelle. 

1.3. Gleichstellung der Geschlechter  
Beispiel: Die Gleichstellung der Geschlechter ist durchgängiges Leitprinzip und soll bei allen administ-

rativen Maßnahmen der Dienststelle gefördert werden.  

Die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter ist zu beachten. Dies soll primär durch ge-

schlechtsneutrale Personenbezeichnungen und, wo dies nicht möglich ist, durch die Ausschreibung der 

jeweiligen Form geschehen. In Schriftsätzen, die sich an Einzelpersonen richten, ist die im Einzelfall 

jeweils zutreffende Sprachform zu verwenden. 

1.4. Serviceorientierung 
Beispiel: Die Dienststelle richtet ihre Maßnahmen zur Gestaltung einer wirksamen dienstleistungsori-

entierten Verwaltung an den Bedürfnissen der Bürger*innen aus. Die Bürgerfreundlichkeit und Dienst-

leistungsorientierung der Dienststelle ist stetig zu verbessern. 

Die Beschäftigten der Dienststelle begegnen den Bürger*innen freundlich und mit Verständnis für ihre 

Belange. Sie gewähren soweit wie möglich Rat und Hilfe. Sie unterstützen bei der Abgabe von Anträ-

gen und Erklärungen und informieren über Zuständigkeiten, notwendige Unterlagen oder Möglichkei-

ten zur Gestaltung und Beschleunigung des Verfahrens. 

1.5. Ergänzungen dieser Geschäftsordnung 
Empfehlung: Für bestimmte Bereiche oder Aufgaben können ergänzende Ordnungen oder Anwei-

sungen erlassen werden. 

2. Organisation 

2.1. Aufbau und Geschäftsverteilung 
Empfehlung: Darstellung des organisatorischen Aufbaus der Dienststelle. Hinweis auf den Geschäfts-

verteilungsplan, in dem Zuständigkeiten und Vertretungen verbindlich geregelt sind. 

Beispiel: Die Dienststelle gliedert sich in Abteilungen/Referate/Sachgebiete etc. Die organisatorische 

Gliederung der Dienststelle wird im Organisationsplan/Organigramm, der im Ort der Dienststelle ver-

öffentlicht wird, festgelegt.  
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Die wahrzunehmenden Aufgaben einschließlich der Vertretungsregelungen sind verbindlich im Ge-

schäftsverteilungsplan festgelegt. Darin werden die Aufgaben nach sachlichen Gesichtspunkten so 

abgegrenzt, dass Zuständigkeitsüberschneidungen vermieden werden. 

2.2. Dienststellenleitung  
Empfehlung: Darstellung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben der Dienststellenleitung. Hier soll-

ten außerdem die Leitungsvertretung sowie die Leitungsaufgaben erwähnt werden. 

Beispiel: Die Leitung der Dienststelle vertritt diese nach außen und trägt die Gesamtverantwortung 

für sämtliche Angelegenheiten der Dienststelle. 

2.3. Weitere Leitungsebenen 
Empfehlung: Darstellung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben der verschiedenen Leitungsebenen, 

wie z. B. Abteilungsleitung, Referats-/Dezernatsleitung, Sachgebietsleitung. 

Beispiel:  

Abteilungsleitung 

Die Abteilungsleitung ist den Bediensteten der Abteilung vorgesetzt und hat ihnen gegenüber Wei-

sungsrecht. 

Die Abteilungsleitung ist für die ordnungsgemäße Führung der Geschäfte in der Abteilung verantwort-

lich. Sie hat sich in geeigneter Form über den Arbeitsanfall und die ordnungsgemäße Erledigung der 

Aufgaben zu informieren. Von allen bedeutsamen Angelegenheiten hat sie der Dienststellenleitung 

unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

2.4. Sachbearbeiter*innen  
Empfehlung: Hinweis auf eigenständige und eigenverantwortliche Bearbeitung der den Sachbearbei-

ter*innen übertragenen Aufgaben. Unterrichtung der Vorgesetzten über wichtige Vorgänge und An-

gelegenheiten. 

2.5. Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte  
Empfehlung: Nennung der Interessenvertretungen und ihre wesentlichen Beteiligungsrechte. 

Beispiel: In der Dienststelle wird das Personal durch einen Gesamtpersonalrat sowie ggf. durch örtli-

che Personalräte vertreten.  

Die Interessen der Menschen mit Behinderung vertritt die Gesamtvertretung der Menschen mit Behin-

derung sowie ggf. der örtlichen Vertretungen der Menschen mit Behinderung.  

Die Leitung bestellt die Gleichstellungsbeauftragte für die Dienststelle, die zugleich für den Mandan-

ten zuständig ist.  

2.6. Beauftragte 
Empfehlung: Nennung der verschiedenen Beauftragten (Haushalt, Datenschutz, IT-Sicherheit, Inklu-

sion, Löschbeauftragter etc.) und ihre wesentlichen Aufgaben. 
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3. Grundsätze der Zusammenarbeit 

3.1. Grundsätze der Führung und Zusammenarbeit, Fort- und Weiterbildung 
Empfehlung: Darstellung der Aufgaben der Vorgesetzten hinsichtlich ihrer Führungsverantwortung, 

u.a. Festlegung der Arbeitsziele und -schwerpunkte, regelmäßige, rechtzeitige und umfassende ge-

genseitige Unterrichtung des Vorgesetzten bzw. der Sachbearbeiter*innen, Einweisung der Sachbear-

beiter*innen in die Aufgabengebiete, Steuerung, Koordinierung und Optimierung der Arbeitsabläufe, 

Unterstützung der Sachbearbeiter*innen mit Hinweisen und Maßnahmen, Kontrolle der Zielerrei-

chung, Einsetzung für die kontinuierliche Qualifizierung der Beschäftigten, Verantwortlichkeit für die 

Personalentwicklung der Mitarbeiter*innen. 

3.2. Dienstbesprechungen 
Empfehlung: Hinweis auf regelmäßige Durchführung von Dienstbesprechungen.  

Beispiel: Alle Vorgesetzten fördern den Informations- und Erfahrungsaustausch in ihrer Organisati-

onseinheit durch Dienstbesprechungen, die auch der Erfüllung der Leitungsaufgaben und der Koordi-

nierung der Arbeit dienen. Dienstbesprechungen werden regelmäßig Dienstbesprechungen durchge-

führt. Hierüber werden Protokolle erstellt, die den Mitarbeiter*innen in geeigneter Weise zur Kenntnis 

gebracht werden. 

3.3. Vertretung bei Abwesenheit oder Verhinderung 
Empfehlung: Festlegung von Vertretungsregelungen, Sicherstellung der Vertretung durch Vorge-

setzte, Verweis auf Geschäftsverteilungsplan. 

Beispiel: Die Vertretungen werden ständig über wichtige Angelegenheiten informiert und bei abseh-

barer Abwesenheit in die anstehenden Aufgaben eingewiesen. 

3.4. Dienstweg 
Empfehlung: Hinweis auf Einhaltung des Dienstweges. Evtl. abweichende Verfahrensweisen bei drin-

genden („Eilt“-)Angelegenheiten. 

4. Geschäftsablauf und Bearbeitung  

4.1. Führende Akte 
Empfehlung: Benennung der „Führenden Akte“, d.h. ob die analoge oder digitale Akte führend ist. 

Für Ausnahmen im Detail kann auf die Aktenordnung (AktO) verwiesen werden. 

Beispiele:  

(a) Analoge Aktenführung 

Die Akten der Dienststelle sind bis zur Umstellung auf eine elektronische Aktenführung grundsätz-

lich in Papierform zu führen. 

(b) Elektronische Aktenführung 

Die Akten und Vorgänge der Dienststelle sollen vollständig in elektronischer Form geführt werden. Es 

ist das Dokumentenmanagementsystem Name zu verwenden. 
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4.2. Posteingang / Postverteilung   
Empfehlung: Hier sollte auf die Verfahrensweisen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ein-

gangsarten (Zentral oder dezentral) und der verschiedenen Formen der Eingänge (Papier/elektro-

nisch) eingegangen werden. Es sollte außerdem auf bestehende Negativ-/Positivlisten hingewiesen 

werden. Festlegung der Postverteilung nach Wasserfall- oder Relevanzprinzip, (ersetzendes) Scannen 

von Papiereingängen bei elektronischer Aktenführung bzw. Ausdrucken von elektronischen Doku-

menten bei Papieraktenführung, (frühzeitige) Erfassung vorgegebener Metadaten möglichst vor der 

inhaltlichen Bearbeitung. Festlegung der Stellen(n), die für die Posteingangsbearbeitung/-verteilung 

(Scannen) zuständig ist/sind. 

4.3. Zuständigkeit 
Empfehlung: Prüfung der Zuständigkeit, Verfahrensweise bei Nicht-Zuständigkeit, Weiterleitung an 

zuständige Stelle, evtl. Erstellung einer Abgabenachricht. 

Beispiel: Bei der Bearbeitung ist zunächst die Zuständigkeit zu prüfen. Ist eine andere Stelle derselben 

Dienststelle zuständig, ist der Vorgang an diese Stelle weiterzugeben. Ist eine andere Dienststelle zu-

ständig, ist ihr Vorgang zuzuleiten und in der Regel eine Abgabenachricht zu fertigen. 

4.4. Stellenzeichen, Geschäftszeichen  
Empfehlung: Beschreibung und Darstellung der einzelnen Bestandteile des Geschäftszeichens. 

Beispiel: Das Stellenzeichen leitet sich aus der Aufbauorganisation der Dienststelle ab. Das Geschäfts-

zeichen besteht aus dem Stellenzeichen und dem Aktenzeichen. 

4.5. Rechtzeitige Erledigung/Fristen 
Empfehlung: Hinweis auf zügige Bearbeitung, Überwachung und Kennzeichnung von Fristsachen, 

Fristverlängerung 

4.6. Verfügungen  
Empfehlung: Hinweis auf Zweck von Verfügungen [bezeichnen noch zu Erledigendes und steuern den 

Ablauf der weiteren Bearbeitung] und Übersicht, welche Verfügungen zu welchem Zweck zu verwen-

den sind. Verweis auf Nr. II 8 des Aktenführungserlasses (AfE). Angabe aller Verfügungsarten (Ein-

gangs-, Beteiligungs-, Beschleunigungs- und Schlussverfügungen), die in der Dienststelle in Verwen-

dung sind. 

Beispiel: Tabellarische Darstellung der Schlussverfügungen 
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4.7.  Vermerke  
Empfehlung: Hinweis auf Zweck von Vermerken [informieren über bereits Geschehenes und dienen 

somit dem Nachweis der Bearbeitung und der Nachvollziehbarkeit des Geschäftsgangs]. Bei jedem 

Vermerk muss der Name oder das Namenszeichen sowie das Datum zwecks Nachvollziehbarkeit an-

gegeben werden. Ggf. Verweis auf Aktenordnung: „Näheres regelt…“.  

Bei Papieraktenführung Hinweis auf farbliche Unterscheidung der Vermerke nach Funktionen. 

Beispiel: Tabellarische Darstellung der Vermerke nach Verfügungen 

 

 

4.8. Aktenvermerke, Telefonate, Schriftform 
Empfehlung: In Abgrenzung zum Vermerk (siehe 4.7) bietet es sich an, den Aktenvermerk zu definie-
ren und in einer Anlage ein Muster beizufügen.  
 

Beispiel: 
Über Besprechungen, Auskünfte, Telefonate und sonstige Begebenheiten, die für die weitere 
Sachbearbeitung von Bedeutung sind, sind kurze Aktenvermerke zu fertigen. Der Sachstand 
muss jederzeit aus den in Papierform oder elektronisch geführten Akten ersichtlich sein. 

4.9. Persönliche oder vertrauliche Unterlagen 
Empfehlung: Regelung des Umgangs mit persönlichen oder vertraulichen Unterlagen, Festlegung des 

Personenkreises. 

Beispiel: Schriftstücke, deren Inhalt in besonderem Maße schutzbedürftig ist, insbesondere Schriftstü-

cke in Personalangelegenheiten und Schriftstücke, deren Inhalt einem Berufs- oder besonderen Amts-

geheimnis unterliegt, z. B. ärztliche Gutachten, sind mit der Bezeichnung ”Persönlich" oder ”Vertrau-

lich" zu kennzeichnen. Sie dürfen nur den an der Bearbeitung unmittelbar Beteiligten zugänglich ge-

macht werden und sind so aufzubewahren, dass sie nicht von Unbefugten eingesehen werden kön-

nen. 

4.10. Zeichnung 

4.10.1. Zeichnungsbefugnis 
Empfehlung: Festlegung wer welches Schriftstück zeichnen darf/muss.  
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4.10.2. Zeichnungsform 
Empfehlung: Hinweis auf Unterscheidung „In Vertretung“, „Im Auftrag“. Ggfs. Regelungen bei Schrei-

ben, die elektronisch hergestellt und versandt werden. Hier ist insbesondere auf Schreiben einzuge-

hen, die eine besondere Rechtswirkung auslösen (ggf. Verwendung einer qualifizierten elektroni-

schen Signatur) 

Beispiel:  

• Die Dienststellenleitung zeichnet Schreiben nur mit ihrem Namen.  

• Die Stellvertreterin/Der Stellvertreter der Dienststellenleitung zeichnet Schreiben mit i.V.  

• Alle anderen zeichnungsberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen Schreiben 

mit i.A. 

4.11. Dienstsiegel 
Empfehlung: Regelung zum Verwenden des Dienstsiegels; Festlegung des Personenkreises, der zum 

Führen eines Dienstsiegels berechtigt ist; Aufbewahrung des Dienstsiegels; Angabe der Folgen nach 

Verlust des Dienstsiegels. 

4.12. Registratur 
Empfehlung: Hinweis auf die Organisation der Verwaltung des Schriftguts, z.B. Zentral-/Abteilungsre-

gistratur. 

4.13. Weitere Regelungen  
Empfehlung: Verweis auf Aktenordnung o.ä. 

5. Verkehr mit Dienststellen und anderen Stellen  

5.1. Akteneinsicht  

5.1.1. Einsichtnahme durch andere Dienststellen 
Empfehlung: Hinweis darauf, dass die Abgabe von Akten und Vorgängen an andere öffentliche Stel-

len sowie die Akteneinsicht und -auskunft ausschließlich zu dienstlichen Zwecken und nach den gel-

tenden rechtlichen Vorschriften erlaubt ist. Abgabe, Einsichtnahme und Auskunft sind von der über-

mittelnden Stelle zu protokollieren. 

5.1.2. Akteneinsicht durch Dritte 
Empfehlung: Akteneinsicht durch und Aktenauskunft an Dritte erfolgt nach den geltenden rechtli-

chen Vorschriften. Einsichtnahme und Auskunft sind von der übermittelnden Stelle zu protokollieren. 

5.1.3. Art der Einsichtnahme 
Empfehlung: Hier kann auf die verschiedenen Arten der Einsichtnahmen eingegangen werden, u.a. 

Ausdruck des Vorgangs, elektronische Einsichtnahme. 

5.2. Verkehr mit Medien/Öffentlichkeitsarbeit 
Empfehlung: Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen. Festlegung einer Stelle in der 

Dienststelle, die Auskünfte an Medien erteilt, z.B. Pressestelle. 
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6. Arbeitszeiten und Abwesenheiten  

6.1. Arbeitszeit  
Beispiel: Die Arbeitszeit richtet sich nach landesrechtlichen bzw. tarifrechtlichen Vorschriften. Bei glei-

tender Arbeitszeit gelten die hierfür abgeschlossenen Dienstvereinbarungen. 

6.2. Dienstreisen  
Empfehlung: Wer ist für die Genehmigung von Dienstreisen zuständig? Unterscheidung von Aus-

lands- und Inlandsreisen. Wer genehmigt Dienstreisen der Dienststellenleitung? Wie erfolgt ein An-

trag auf Dienstreise? 

Beispiel: Dienstreisen werden von der Dienststellenleitung/Abteilungsleitung auf schriftlichen Antrag 

genehmigt.  

6.3. Urlaub, Arbeitszeitausgleich und Mehrarbeit  
Empfehlung: Wer entscheidet über Anträge auf Urlaub? Wie ist der Ausgleich von Arbeitszeitgutha-

ben und angeordnete Mehrarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geregelt?  

6.4. Dienst- und Arbeitsbefreiung  
Empfehlung: Nennung des Personenkreises, der für die Genehmigung von Dienst- und Arbeitsbefrei-

ungen zuständig ist. 

7. In-/Außerkrafttreten, Veröffentlichung und Fortschreibung 
Beispiel: Diese Geschäftsordnung tritt zum TT.MM.JJJJ in Kraft und ist bis zum 31.12.JJJJ gültig. Sie 

wird im Ort für alle Beschäftigten veröffentlicht. 

Für die Fortschreibung der Geschäftsordnung ist die Organisationseinheit zuständig. Vorschläge der 

Beschäftigten zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe sind ausdrücklich erwünscht. Die Vorschläge 

sind an die Organisationseinheit zu richten und von dieser systematisch auszuwerten und in die Fort-

schreibung einzubeziehen. 

 

Anhang 

Anlage 1: Muster-Telefonnotiz 

Anlage 2: Muster-Aktenvermerk 

Anlage 3: Muster-Entscheidungsvorlage für Hausleitung 

Anlage 4: Muster-Briefköpfe 

Anlage 5: Muster-E-Mail-Signaturen 

Anlage 6: Negativliste 

 


